
 
030/26 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
Jahresabschluss 2023 

Organisationseinheit: 
Kämmerei  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt 
Zossen (Vorberatung) 16.03.2026 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 19.03.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt gem. §82 Abs. 4 
BbgKVerf den Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit einem Gesamtfehlbetrag von 
– 3.887.495 Euro in der Ergebnisrechnung und einem Bilanzvolumen von 
181.925.079 Euro. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
Begründung 
Im Zeitraum von April bis Oktober 2024 fand die Vor-Ort-Prüfung des 
Jahresabschlusses 2023 statt, die vom Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises 
Teltow-Fläming durchgeführt wurde.  
Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes wurde der Stadt Zossen am 
16.01.2026 übermittelt. Die detaillierten Ergebnisse sind im 
Rechenschaftsbericht und im Anhang zur Bilanz zu finden.  
Die Prüfung ergab keine Beanstandungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses 2023.  
Aufgrund dieser Ergebnisse empfiehlt die Verwaltung, den geprüften 
Jahresabschluss 2023 zu beschließen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja  [ x ] Nein 
 
Gesamtkosten:  
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

 

 
 

Anlage/n 
1 Jahresabschlussbericht 2023 

 
 



 

1 

Jahresabschluss der Stadt Zossen 

zum 31.12.2023 
 

 

 

Bestandteile des Jahresabschlusses gem. § 80 Abs. 2 BbgKVerf: 

1. Bilanz 

2. Ergebnisrechnung 

3. Finanzrechnung 

4. Rechenschaftsbericht 

 

Anlagen zum Jahresabschluss 

• Anhang 

• Anlagenübersicht 

• Forderungsübersicht 

• Verbindlichkeitenübersicht 

• Lagebericht 

• Beteiligungsbericht 

 

 

 

 

aufgestellt am 27.02.2025 

 

 

   Şahin-Connolly 

Kämmerer     Bürgermeisterin 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis Fortgeschriebener 
Ansatz 

Ergebnis Vergleich fortgeschr. 
Ansatz / Ergebnis 

2022 2023 2023 2023 

1 2 3 4 

40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  240.112,73 460.300,00 237.663,03 222.636,97 

41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne 
Kassenkredite)  0,00 0,00 0,00 0,00 

42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  10.240.112,73 460.300,00 237.663,03 222.636,97 

44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)  -10.240.112,73 1.339.700,00 -237.663,03 1.577.363,03 

45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0,00 0,00 0,00 0,00 

46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  0,00 0,00 0,00 0,00 

47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von 
Liquiditätsreserven (45 ./. 46)  0,00 0,00 0,00 0,00 

48. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 
44 + 47)  -5.115.605,54 -31.978.677,93 -17.401.560,57 -14.577.117,36 

49. + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des 
Haushaltsjahres  16.654.795,73 0,00 11.543.292,40 -11.543.292,40 

50. + Bestand an fremden Finanzmitteln  4.102,21 8.442.943,25 703.426,06 7.739.517,19 

51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres  11.543.292,40 -23.535.734,68 -5.154.842,11 -18.380.892,57 
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Rechenschaftsbericht der Stadt Zossen für 
das Haushaltsjahr 2023 
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I. Rechtliche Grundlagen 
 
Gemäß § 80 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Stadt für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen 
Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgenstände, 
Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu 
enthalten. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt 
darzustellen.     
 
Der Jahresabschluss besteht aus: 
 
1. der Ergebnisrechnung 
2. der Finanzrechnung 
3. den Teilrechnungen 
4. der Bilanz 
5. dem Rechenschaftsbericht. 
 
Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen: 
 
1. der Anhang 
2. der Anlagenübersicht 
3. der Forderungsübersicht 
4. der Verbindlichkeitenübersicht und  
5. der Beteiligungsbericht.  
 
Weitere Regelungen zum Jahresabschluss befinden sich in den § 52 bis 61 Kommunale Haushalts- und 
Kassenverordnung des Landes Brandenburg.  

II. Bekanntmachungen  
 
Der Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Zossen wurde von der Stadtverordnetenversammlung am     
07.12.2022        unter der Beschlussvorlage 117/22 „Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 
mit ihren Anlagen, dem Haushaltsplan, dem Stellenplan du dem Investitionsprogramm“       öffentlich 
beschlossen. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 06.03.2023 durch die Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt und am 
27.03.2023 im Amtsblatt für die Stadt Zossen öffentlich bekannt gemacht.  
 

II. Finanzlage der Stadt Zossen 
 
Der Jahresabschluss der Stadt Zossen endete für 2023 mit einem negativen Ergebnis von -3.887.495,09 €. 
Das ordentliche Ergebnis erwies einen negativen Betrag von -6.007.722,99 EUR. Nur das außerordentliche 
Ergebnis konnte positiv abgeschlossen werden.  
 
Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat zum 31.12.2023 einen Stand von 
16.962.089,19 € und die Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt 
4.746.080,94 EUR.     
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Angesichts der angespannten finanziellen Lage wurden die laufenden Ausgaben einer genaueren Prüfung 
hinsichtlich ihrer Notwendigkeit unterzogen. Der Schwerpunkt lag auf der Umsetzung von Maßnahmen, für 
die Fördermittel zur Verfügung standen. 
 
Im Doppelhaushalt 2023/2024 konnte die Stadt erstmals wieder einen Haushalt ohne 
Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Für 2024 wurde ein Nachtragshaushalt mit einem positiven 
Ergebnis von 6.878.000,00 EUR geplant. Die Aussichten für 2025 sind jedoch weniger günstig, da die 
Planung für den Ergebnishaushalt ein Defizit von -9.223.500,00 EUR vorsieht. 
 
Zum Jahresende wies die Stadt einen Kassenkredit von 5.675.170,05 EUR auf. 
 
Der größte Anteil am Haushaltsvolumen entfällt auf die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie auf die 
Aufwendungen für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. 
 
Die Stadt hat gegen den Kreisumlagebescheid ab 2015 Widerspruch eingelegt und mit Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 05.10.2016 (BV 048/16) Klage erhoben und gegenüber der 
Kreisumlageforderung in Höhe von 10.641.378,00 € geltend gemacht.  
Das Verwaltungsgericht Potsdam erörterte in der mündlichen Verhandlung am 24.11.2020 die ausführliche 
Begründung. Es wird den Beteiligten ein Vergleich empfohlen. Dieser wahrt die finanziellen und die 
politischen Interessen der Stadt gegenüber dem Landkreis bestmöglich. Die Stadtverordnetenversammlung 
entschied sich am 27.01.2021 durch Beschluss-Nr. 112/20 gegen einen Vergleich und die Klage ging 2021 
in die 2. Instanz. 
 
Die finanzielle Lage der Stadt bleibt weiterhin angespannt, da der Finanzhaushalt nicht vollständig gedeckt 
werden kann. Es stehen zahlreiche dringende Baumaßnahmen an, da viele Einrichtungen wie Grundschulen 
und Kindergärten sanierungsbedürftig sind. Hinzu kommt die steigende Einwohnerzahl der Stadt. Die 
Kindergärten sind bereits voll ausgelastet, sodass nicht genügend Plätze für alle Kinder zur Verfügung 
gestellt werden können. 
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Im Jahr 2023 wurde für die Feuerwehr Wünsdorf ein Drehleiterfahrzeug über Fördermittel angeschafft.  

Die Kosten für den Ausbau des Horts in Zossen nahmen 2023 einen erheblichen Teil der Bauausgaben ein. 
Für das Mehrzweckgebäude am Burgberg und den Anbau der Grundschule in Zossen fielen die ersten 
Planungskosten an. 

Zu den größten Tiefbaumaßnahmen gehörten der Ausbau des Königsgrabens in Dabendorf sowie die 
Umgestaltung des Bahnhofsumfelds in Wünsdorf. 

Der Gehweg an der Gerichtstraße in Zossen wurde abgeschlossen, und mit dem Bau des Gehwegs vor dem 
Hort Zossen wurde begonnen. 

Für 2024 ist der Ansatz für die Auszahlung der Baumaßnahmen sehr hoch, jedoch wurden nicht alle 
geplanten Projekte in diesem Umfang realisiert. Daher wird das Ergebnis voraussichtlich ähnlich wie in den 
Vorjahren ausfallen. 

1. Ergebnisrechnung 
 
In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das 
Jahresergebnis zu ermitteln. 
 

Das ordentliche Ergebnis 2023 betrug -6.007.722,99 € und ist damit um 24.273.836,24 € besser als ursprünglich 
(bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant. 
Das außerordentliche Ergebnis betrug 2.120.227,90 € und ist damit um 1.330.227,90 € besser als ursprünglich (bezogen 
auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant. 
 

 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis Fortgeschriebener 
Ansatz 

Ergebnis Vergleich fortgeschr. 
Ansatz / Ergebnis 

2022 2023 2023 2023 

1 2 3 4 

1. Steuern und ähnliche Abgaben  40.641.178,88 52.568.899,00 50.292.186,94 2.276.712,06 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  15.855.986,66 15.907.378,53 17.288.657,30 -1.381.278,77 

3. sonstige Transfererträge  240.115,30 322.132,00 232.045,84 90.086,16 

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  2.398.430,28 2.296.671,01 2.115.384,74 181.286,27 

5. privatrechtliche Leistungsentgelte  1.545.572,92 327.500,00 1.416.416,84 -1.088.916,84 

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  647.145,11 393.827,98 724.264,28 -330.436,30 
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Erträge und Aufwendungen  Ergebnisverschlechterungen 

Steuern und ähnliche Abgaben 2.276.712,06 

sonstige Transfererträge 90.086,16 

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  181.286,27 

Versorgungsaufwendungen 794,80 

Abschreibungen  1.619.860,56 

außerordentliche Aufwendungen  66.162,06 

  4.234.901,91 

 

Ergebnisverbesserungen 29.839.966,05 

Ergebnisverschlechterungen 4.234.901,91 

Saldo 25.604.064,14 

 
 

1.1 Ergebnisse in den Erträgen mit erheblicher Planabweichung 
 
Planung ist eine gedankliche Vorwegnahme der Zukunft. Nicht alles trifft, wie auch im sonstigen täglichen 
Leben, so ein wie es ursprünglich geplant wurde.  
 
 

 
 

Werte

Produktklasse Produkt Bezeichung

 

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2023

 Ergebnis 

2023

 Delta 

Ergebnis - 

FAN

Kommentierung

Gestaltung der Umwelt 54101  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 243.599,40 243.599,40
Pauschale Ausgleichsbuchung für Mehrbelastungen zur Erfassung in 

die Statistikmeldung musste umgebucht werden.

57101  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 67.900,00 0,00 -67.900,00

Gesundheit und Sport 42403  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 67.855,00 67.855,00
Zuschuss aus Brandenburg-Paket Energiekosten kommunaler 

Sportanlagen

Schule und Kultur 21102  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 73.988,65 73.988,65 Zuschuss aus Brandenburg-Paket Energiekosten Grundschulen

21601
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
330.000,00 179.575,88 -150.424,12

Vorauszahlung Schulkostenbeiträge Oberschule Wünsdorf 2023 

niedriger als erwartet.

21801
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
4.200.000,00 3.865.376,80 -334.623,20

Vorauszahlung der Schulkostenbeiträge für 2023 "Gesamtschule 

Dabendorf" niedriger als geplant.

21802  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 58.069,45 58.069,45 Zuschuss aus Brandenburg-Paket Energiekosten Grundschulen

Soziales und Jugend 36501  Elternbeiträge 1.300.000,00 1.118.098,11 -181.901,89
Einführung Eltern Entlastungspaket führt zur Reduzierung bei den 

Elterngeldbeiträgen.

36501
 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von 

Gemeinden (GV)
40.000,00 121.748,99 81.748,99

Kostenausgleich 2020 gemäß §16 Abs. 5 Kindertagesstättengesetz 

des Landes Brandenburg, Kostenausgleich aus Vorjahren wurde 

gezahlt.

36501
 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom 

sonstigen öffentlichen Bereich
130.000,00 58.113,85 -71.886,15

36501
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
6.071.000,00 7.078.961,73 1.007.961,73

Es wird ein Zuschuss für Personalkosten für Mitarbeiter im Bereich 

Kindertagesstätten und Horte auf Grundlage des vorhandenen 

Personals und der gestiegenen Personalkosten gewährt. Es ist 

herausfordernd, im Voraus genaue Prognosen bezüglich der 

Gehaltsentwicklung und der zukünftigen Mitarbeiteranzahl zu erstellen.

Zentrale Finanzleistungen 61101  EWB-Ertrag 0,00 76.594,53 76.594,53

61101  Gewerbesteuer 40.000.000,00 37.659.797,43 -2.340.202,57

Die Rückzahlung der Gewerbesteuer in Höhe von 0,7 Mio. EUR erfolgt 

aufgrund der Änderung des Verteilungsschlüssels. Die 

Gewerbesteuern sind schwer vorhersehbar, da die Situation der 

Unternehmen jährlich neu bewertet werden muss und eine genaue 

Einschätzung der Vorjahre oft kaum möglich ist.

61201  Außerordentliche periodengerechte Erträge 600.000,00 1.989.974,96 1.389.974,96
JAB 2023 Entwicklung EK ZWG Rückstellungsauflösung Sachverhalt 

2022

61201  Schuldendienst Jobcenter Zossen 270.000,00 180.000,00 -90.000,00
Die Mieteinnahmen reichen nicht aus, um die Kreditzahlung vollständig 

zu decken.

Zentrale Verwaltung 11101  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 599.992,00 599.992,00 Auflösung der Persionsrückstellung 

11101
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
168.975,13 369.600,86 200.625,73

Rückzahlung und abschließende Abrechnung für die temporäre 

Unterbringung in der Einrichtung Dabendorf.

11102  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 679.674,94 679.674,94 Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage 2022.

11102  Periodenfremde ordentliche Erträge 0,00 428.895,11 428.895,11 Erstattung der Anwaltskosten in Bezug auf die Kreisumlage 2015.

11103
 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom 

sonstigen öffentlichen Bereich
1.000,00 51.757,88 50.757,88

11103  Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten 600.000,00 394.374,63 -205.625,37
Dies ist nicht vorhersehbar und wird in den kommenden Jahren nach 

unten korrigiert.

11106  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 121.716,00 121.716,00

Brandenburg-Paket - Kommunalteil für In-

vestitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen der 

Kommunen 

11107
 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem 

außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
200.000,00 60.752,60 -139.247,40

Die Anzahl der Veräußerungen liegt unter den geplanten Werten, was 

eine unzureichende Planbarkeit in diesem Bereich aufzeigt.

11107  Mieten und Pachten 300.000,00 1.376.571,53 1.076.571,53

Es erfolgt eine Änderung in der Vorgehensweise bezüglich der 

Verwaltung der von der ZWG betreuten Objekte. Zukünftig werden die 

Mietzahlungen separat verbucht, während gleichzeitig die 

Aufwendungen für jedes Objekt einzeln abgerechnet werden.

Gesamtergebnis 54.278.875,13 56.855.090,33 2.576.215,20
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1.2 Ergebnisse in den Aufwendungen mit erheblicher Planabweichung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werte

Produktklasse Produkt Bezeichung

 

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2023

 Ergebnis 

2023

 Delta 

Ergebnis - 

FAN

Kommentierung

Gestaltung der Umwelt 54101  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 243.599,40 243.599,40
Pauschale Ausgleichsbuchung für Mehrbelastungen zur Erfassung in 

die Statistikmeldung musste umgebucht werden.

57101  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 67.900,00 0,00 -67.900,00

Gesundheit und Sport 42403  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 67.855,00 67.855,00
Zuschuss aus Brandenburg-Paket Energiekosten kommunaler 

Sportanlagen

Schule und Kultur 21102  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 73.988,65 73.988,65 Zuschuss aus Brandenburg-Paket Energiekosten Grundschulen

21601
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
330.000,00 179.575,88 -150.424,12

Vorauszahlung Schulkostenbeiträge Oberschule Wünsdorf 2023 

niedriger als erwartet.

21801
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
4.200.000,00 3.865.376,80 -334.623,20

Vorauszahlung der Schulkostenbeiträge für 2023 "Gesamtschule 

Dabendorf" niedriger als geplant.

21802  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 58.069,45 58.069,45 Zuschuss aus Brandenburg-Paket Energiekosten Grundschulen

Soziales und Jugend 36501  Elternbeiträge 1.300.000,00 1.118.098,11 -181.901,89
Einführung Eltern Entlastungspaket führt zur Reduzierung bei den 

Elterngeldbeiträgen.

36501
 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von 

Gemeinden (GV)
40.000,00 121.748,99 81.748,99

Kostenausgleich 2020 gemäß §16 Abs. 5 Kindertagesstättengesetz 

des Landes Brandenburg, Kostenausgleich aus Vorjahren wurde 

gezahlt.

36501
 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom 

sonstigen öffentlichen Bereich
130.000,00 58.113,85 -71.886,15

36501
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
6.071.000,00 7.078.961,73 1.007.961,73

Es wird ein Zuschuss für Personalkosten für Mitarbeiter im Bereich 

Kindertagesstätten und Horte auf Grundlage des vorhandenen 

Personals und der gestiegenen Personalkosten gewährt. Es ist 

herausfordernd, im Voraus genaue Prognosen bezüglich der 

Gehaltsentwicklung und der zukünftigen Mitarbeiteranzahl zu erstellen.

Zentrale Finanzleistungen 61101  EWB-Ertrag 0,00 76.594,53 76.594,53

61101  Gewerbesteuer 40.000.000,00 37.659.797,43 -2.340.202,57

Die Rückzahlung der Gewerbesteuer in Höhe von 0,7 Mio. EUR erfolgt 

aufgrund der Änderung des Verteilungsschlüssels. Die 

Gewerbesteuern sind schwer vorhersehbar, da die Situation der 

Unternehmen jährlich neu bewertet werden muss und eine genaue 

Einschätzung der Vorjahre oft kaum möglich ist.

61201  Außerordentliche periodengerechte Erträge 600.000,00 1.989.974,96 1.389.974,96
JAB 2023 Entwicklung EK ZWG Rückstellungsauflösung Sachverhalt 

2022

61201  Schuldendienst Jobcenter Zossen 270.000,00 180.000,00 -90.000,00
Die Mieteinnahmen reichen nicht aus, um die Kreditzahlung vollständig 

zu decken.

Zentrale Verwaltung 11101  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 599.992,00 599.992,00 Auflösung der Persionsrückstellung 

11101
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 

Gemeinden (GV)
168.975,13 369.600,86 200.625,73

Rückzahlung und abschließende Abrechnung für die temporäre 

Unterbringung in der Einrichtung Dabendorf.

11102  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 679.674,94 679.674,94 Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage 2022.

11102  Periodenfremde ordentliche Erträge 0,00 428.895,11 428.895,11 Erstattung der Anwaltskosten in Bezug auf die Kreisumlage 2015.

11103
 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom 

sonstigen öffentlichen Bereich
1.000,00 51.757,88 50.757,88

11103  Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten 600.000,00 394.374,63 -205.625,37
Dies ist nicht vorhersehbar und wird in den kommenden Jahren nach 

unten korrigiert.

11106  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0,00 121.716,00 121.716,00

Brandenburg-Paket - Kommunalteil für In-

vestitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen der 

Kommunen 

11107
 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem 

außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
200.000,00 60.752,60 -139.247,40

Die Anzahl der Veräußerungen liegt unter den geplanten Werten, was 

eine unzureichende Planbarkeit in diesem Bereich aufzeigt.

11107  Mieten und Pachten 300.000,00 1.376.571,53 1.076.571,53

Es erfolgt eine Änderung in der Vorgehensweise bezüglich der 

Verwaltung der von der ZWG betreuten Objekte. Zukünftig werden die 

Mietzahlungen separat verbucht, während gleichzeitig die 

Aufwendungen für jedes Objekt einzeln abgerechnet werden.

Gesamtergebnis 54.278.875,13 56.855.090,33 2.576.215,20
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2. Finanzrechnung 
 
In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2023 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis 
der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als 
Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (2.4.) zum Stichtag 31.12.2023 übernommen. 
 

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel wies lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 11.543.292,40 € aus. Aus dem Ergebnis 
der Finanzrechnung ist eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 
12.053.868,24 € zu entnehmen. Die fremden Finanzmittel veränderten sich von 4.102,21 € auf 703.426,06 €. 
 
 

Damit ergibt sich folgende Rechnung:  
 2021 

 
 

2022 2023 

Anfangsbestand aller Zahlungsmittel 16.823.261,62 
 

16.654.795,73 11.543.292,40 

Veränderung an Zahlungsmitteln -177.048,10 
 

-5.115.605,54 -17.401.560,57 

Veränderung an fremde Finanzmittel 8.582,21 
 

4.102,21 703.426,06 

Kassenkreditbestand  10.000.000,00  
 

0,00 5.675.170,05 

Endbestand aller Zahlungsmittel 16.654.795,73 
 

11.543.292,40 520.327,94 

 
Der Endbestand unterteilt sich in 703.426,06 EUR fremde (aus Verwahrungen, Rechtsträger, Amtshilfen usw.), 
5.675.170,05 EUR Kassenkredite und 520.327,94 EUR Bestand an Zahlungsmittel.  Er ist mit dem ausgewiesenen 
Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2023 identisch und durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge 
dokumentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzrechnung 
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